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hier: Durchführung von Planänderungen nach Baugesetzbuch 

 

 

Sehr geehrter Herr Hennig, 

 

der Regionalvorstand des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain hat in seiner 

Sitzung am 09. Februar 2023 nachfolgende Beschlüsse zur Aufstellung von 

Planänderung des Regionalplanes Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplanes 

2010 zur Vorlage an die Verbandskammer des Regionalverbandes 

FrankfurtRheinMain gefasst: 

 

3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 

für die Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim 

Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl" 

Drucksache Nr. V-2023-6 

 

5. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 

für die Stadt Niddatal, Stadtteile Ilbenstadt, Assenheim 

Gebiet A: "Westlich der Burg-Gräfenröder Straße" 

Gebiet B: "Nördlich des Bahnhofs Assenheim" 

Drucksache Nr. V-2023-7 

Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Postfach 11 19 41, 60054 Frankfurt am Main 

 
 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Herr Hennig 
Dez. III 31.1 Regionalplanung 
 
64278 Darmstadt  

Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 

Der Regionalvorstand 
 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht:  
Unser Zeichen:  
 

Ansprechpartner: Dr. Arnd Bauer 
Bereichsleiter RegFNP-Änderungen STN zu 
BPlänen 
Telefon: +49 69 2577-1541 
Telefax:  +49 69 2577-1547 
bauer@region-frankfurt.de 

09. Februar 2023 



 
 
 

Seite 2 zum Schreiben vom . 09. Februar 2023 

an das Regierungspräsidium Darmstadt 

 

 

 

 

Nach Zustimmung des Haupt- und Planungsausschusses der Regionalversammlung 

Südhessen zur Durchführung der Planänderungen nach Baugesetzbuch (BauGB) und 

der Beschlüsse der Verbandskammer erfolgt die Bekanntmachung der 

Aufstellungsbeschlüsse im Staatsanzeiger für das Land Hessen durch den 

Regionalverband. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

im Auftrag 

 

 

 

Dr. Arnd Bauer 

Bereichsleiter RegFNP-Änderungsverfahren und Stellungnahmen 

 

 

Anlagen:  

DS Nr. V-2023-6 

DS Nr. V-2023-7 

 



Dezernat I 

Abteilung Planung   

3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim 
Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl" 

hier:  Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

I. Antrag 

Die Verbandskammer möge beschließen: 

1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (Metro-
polG) wird das Verfahren zur 3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim Gebiet: 
"PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl" eingeleitet. 

Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert: 
"Wald, Zuwachs", überlagert mit "Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz" (ca. 
5,8 ha) in "Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil, Photovoltaik" (ca. 5,8 ha)  

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Flächenausgleich gemäß der Richtlinie 
zum Flächenausgleich nicht erforderlich ist. 

3. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen öffentlich 
bekannt zu machen. 

4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere die Ab-
stimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

5. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung Süd-
hessen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur Durchfüh-

Drucksache Nr. V-2023-6 

rung des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB).

Betr.:

Vorg.:
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für die Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim 

Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl" 

Beschluss 

- 2 - 

II. Erläuterung der Planung

Anlass, Inhalt und Zweck der Änderung sind der vorgelegten Begründung zu entnehmen. An 
dieser Stelle erfolgt nur eine kurze Zusammenfassung: 

Auf einer ca. 5,8 ha großen Fläche im Außenbereich des Ortsteiles Rüdigheim soll eine Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden. 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, einen Beitrag zur Förderung regenerativer 
Energien und damit auch zum Klimaschutz zu leisten.  
Damit ein entsprechender Bebauungsplan als aus dem Regionalplan Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) entwickelt angesehen werden kann, ist eine 
Änderung der derzeitigen Darstellung des RPS/RegFNP 2010 erforderlich. 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Durchführung eines 
Abweichungsverfahrens vom Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 
2010 nach § 4 Abs. 9 und/oder § 8 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) nicht 
erforderlich ist.  

Flächenausgleich: 
Flächenneuinanspruchnahmen für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen sind gemäß der von der 
Verbandskammer am 29.04.2015 beschlossenen und durch Beschlüsse vom 11.12.2019 und 
14.12.2022 ergänzten Richtlinie zum Flächenausgleich von dem Erfordernis des 
Flächenausgleichs ausgenommen. 
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3. Änderung Gemeinde Neuberg
Ortsteil Rüdigheim
Gebiet: PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl 

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung 

Lage im Verbandsgebiet: 

Grenze des Änderungsbereiches 
(ohne Maßstab)
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Aufstellungsbeschluss: 
Frühzeitige Beteiligung:
Auslegungsbeschluss: 
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Fakten im Überblick 

Anlass und Ziel der Änderung: Auf einer ca. 5,8 ha großen Fläche im Außenbereich des 

Ortsteiles Rüdigheim soll eine Photovoltaik-Freiflächen-

anlage errichtet werden. Die Regelungen des Energie-

einspeisegesetzes (EEG) sehen vor, dass sich Flächen 

für Photovoltaik- Freiflächenanlagen im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 BauGB befin-

den müssen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde 

Neuberg hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage Auf der Dön-

geshohl“ und der dafür erforderlichen Änderung des 

RPS/RegFNP 2010 im September 2022 gefasst. 

Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, einen Bei-

trag zur Förderung regenerativer Energien und damit 

auch zum Klimaschutz zu leisten.  

Flächenausgleich nicht erforderlich 

Gebietsgröße 5,8 ha 

Zielabweichung nicht erforderlich 

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung 

21.09.2022       

Parallelverfahren  nein     ja, Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage Auf der Döngeshohl“ 

FFH-Vorprüfung nicht erforderlich 

Vorliegende Gutachten  zu Themen:  



3. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim 
Gebiet: "PV-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl" 

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung 

Ausfertigungsstand: 18.01.2023 4 von 23  

Derzeitige RegFNP-Darstellung 

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000
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Beabsichtigte RegFNP-Darstellung 

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000

"Wald, Zuwachs", überlagert mit "Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz" (ca. 5,8 ha) 
in "Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil, Photovoltaik" (ca. 5,8 ha)  
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Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen: 

Grenze des  
Änderungsbereiches 

Ohne Maßstab

Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel: 

Grenze des  
Änderungsbereiches 

Ohne Maßstab
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Luftbild (Stand 2021) 

Luftbilder 2021: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000
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Vergrößerung der beabsichtigten Änderung 

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab
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Begründung

A: Erläuterung der Planänderung 

A 1. Rechtliche Grundlagen 

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der be-
absichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt ge-
mäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erforder-
nisse der Raumordnung fest. 

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung. 

A 2. Geltungsbereich 

Das Änderungsgebiet besitzt eine Größe von ca. 5,8 ha. Es wird derzeit vollständig als 
Ackerfläche genutzt. 
Im Westen bildet die Autobahn A45 die Grenze des Änderungsgebietes, wobei unmittelbar 
an die Planfläche ein schmal zulaufender Gehölzstreifen den Böschungsbereich der Auto-
bahn einnimmt. Im Norden liegen mit Wald bestandene Flächen, im Osten und Süden gren-
zen landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen an. Südlich des Erschließungsweges verläuft 
ein mit Gebüschen und Bäumen bestandener Streifen. 

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden. 

A 3. Anlass, Ziel und Inhalt 

Auf einer ca. 5,8 ha großen Fläche im Außenbereich des Ortsteiles Rüdigheim soll eine Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden. Die mögliche Ausbeute an solarer Strahlungs-
energie auf der Planfläche beträgt lt. Hessischem Solarkataster zwischen ca. 900 und 1050 
kWh/m2 pro Jahr. 
Die Regelungen des Energieeinspeisegesetzes (EEG) sehen vor, dass sich Flächen für Pho-
tovoltaik- Freiflächenanlagen im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 
BauGB befinden müssen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuberg hat den Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Photovoltaik-Freiflächenanlage Auf der Dön-
geshohl“ und der dafür erforderlichen Änderung des RPS/RegFNP 2010 im September 2022 
gefasst. 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, einen aktiven Beitrag zur Förderung regenera-
tiver Energien und damit auch zum Klimaschutz zu leisten. 
Entsprechend den jetzigen Planungsabsichten wird die bisherige Planaussage im RPS/Reg-
FNP 2010 wie folgt geändert: 

"Wald, Zuwachs", überlagert mit "Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz" (ca. 5,8 ha) 
in "Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil, Photovoltaik" (ca. 5,8 ha)  

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese 
Änderung angepasst. 
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A 4. Regionalplanerische Aspekte  

Wald, Bestand und Zuwachs 
Den im RPS/RegFNP 2010 dargestellten Flächen „Wald, Zuwachs“ liegt ein zwischen Obe-
rer Forst-, Land- und Naturschutzbehörde abgestimmtes fachliches Konzept zu Grunde. 
Waldneuanlagen oder Ersatzaufforstungen sollen vorrangig in den Zuwachsflächen stattfin-
den. Die Flächen „Wald, Zuwachs“ stellen ein Angebot zur Waldneuanlage dar, enthalten je-
doch keine Aufforstungsverpflichtung. Sie können auch als Flächen für entsprechend geeig-
nete Ausgleichsmaßnahmen genutzt werden, solange Wald entsteht. Die obere Forstbe-
hörde hat gemäß  der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Bebau-
ungsplan keine Bedenken gegen die Planung geäußert. 
Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz 
„Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz“ sind gemäß G6.1.7 zum Schutz des Grund-
wassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht in besonders schützenswerten Bereichen 
der Planungsregion ausgewiesen. Der Schutz des Grundwassers hat hier einen besonders 
hohen Stellenwert bei der Abwägung gegenüber Planungen und Vorhaben, von denen 
Grundwasser gefährdende Wirkungen ausgehen können. Neben den bestehenden und ge-
planten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten (Zonen I - III/IIIa) sind dies Flächen mit 
geringer natürlicher Schutzwirkung gegenüber Grundwasserverschmutzung. 
Gemäß den Zielen und Grundsätzen des RPS/RegFNP 2010 (Kapitel 8.2) sollen "regenera-
tive Energiepotenziale im Interesse des globalen und regionalen Klimaschutzes, soweit öko-
logisch vertretbar, genutzt werden". Allerdings ist es auch regionalplanerisches Ziel (Z 8.2.2-
1) "...raumbedeutsame Großanlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie außerhalb 
der "Vorranggebiete für Natur und Landschaft", der "Vorranggebiete für Landwirtschaft", der 
"Vorranggebiete für Forstwirtschaft", der "Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwas-
serschutz" und der "Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten" zu errich-
ten. 
Gemäß Grundsatz G 3.4.1-4 des Teilplans Erneuerbare Energien 2019 (TPEE 2019) sind 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft und Deponien als geeignete Standorte für Photovoltaik- 
Freiflächen- und Solarthermieanlagen anzusehen. Nach einer Einzelfallprüfung und unter be-
stimmten Voraussetzungen sind auch Flächen außerhalb dieser Bereiche für Photovoltaik-
Freiflächen- und Solarthermieanlagen beanspruchbar. Das zuständige Regierungspräsidium 
Darmstadt hat in seiner Stellungnahme im parallel laufenden Bebauungsplanverfahren keine 
Bedenken gegen die Nutzung der Fläche zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
geäußert. 
Gemäß der  Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Bebauungsplan-Ver-
fahren vom 06.01.2023 stellt die Änderung des im RPS/RegFNP 2010 dargestellten "Wald, 
Zuwachs" in "Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil, Photovoltaik" keine Abweichung von 
der regionalplanerischen Zielausweisung dar. 

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Das Änderungsgebiet ist über das vorhandene Wirtschaftswegenetz erschlossen. 
Die vorgesehene Nutzungsform schließt bis auf Fahrten für Kontroll- und Wartungsarbeiten 
weiteres Verkehrsaufkommen aus.  

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte  

Aktuell wird das Änderungsgebiet landwirtschaftlich genutzt (Ackerfläche). 
Aus der Entwicklungskarte des Landschaftsplanes Neuberg geht eine überwiegende Darstel-
lung als "Flächen, die sich in Abstimmung mit den forstlichen Rahmenplänen für die Neuan-
lage von Wald eignen" hervor.  Die obere Forstbehörde äußerte in der Stellungnahme zum 
Bebauungsplan keine Bedenken gegen die vorgesehene Photovoltaik-Freiflächenanlage und 
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regt an, die Fläche nach Ablauf der Nutzung ggfs. wieder als Waldzuwachsfläche im Reg-
FNP darzustellen.  
Die Fläche enthält ein Symbol, mit dem sie als "Fläche für Freizeit und Erholung, hier: Ge-
staltung von Aussichtspunkten" gekennzeichnet ist. 
In der Entwicklungskarte ist darüber hinaus der Verlauf eines Landschaftsschutzgebietes in 
Ost-West-Richtung am nördlichen Rand des Änderungsgebietes dargestellt. Diese Abgren-
zung ist jedoch fehlerhaft. 
Zu Biotoptypen wurde keine flächenhafte Kennzeichnung vorgenommen. Am Westrand ent-
lang der Autobahn befindet sich ein schmaler Streifen Hecken/Feldgehölze. Südlich des 
Plangebietes ist eine "sinnvolle neue Biotopverbundachse" gekennzeichnet, hier ist lt. Land-
schaftsplan die Anpflanzung von Hecken und/oder Streuobst vorgesehen. Südlich des We-
ges wurde diese Planung zumindest in Teilbereichen umgesetzt. 

Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
folgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3. 

A 7. Planerische Abwägung 

Die Planung entspricht dem Grundsatz des § 1 BauGB, die Nutzung erneuerbarer Energien 
und die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. Auch dem Grund-
satz den Erfordernissen des Klimaschutzes durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-
genwirken, Rechnung zu tragen wird entsprochen. 
Durch die vorliegende Änderung des RPS/RegFNP 2010 werden erhebliche Beeinträchtigun-
gen von Umweltbelangen vorbereitet. Durch Fundamente und Überdeckung der Fläche 
durch technische Anlagen sind Umweltauswirkungen auf Boden und Fläche, Wasser, Luft 
und Klima, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Landschaft und Erholung sowie Mensch 
und seine Gesundheit zu erwarten. Durch entsprechende Maßnahmen werden diese Auswir-
kungen weitestgehend vermieden, verringert oder ausgeglichen. 
Die Anfälligkeit der durch die Planung ermöglichten Vorhaben für schwere Unfälle und Kata-
strophen ist nach § 2 Abs.4 BauGB und § 39 Abs.3 UVPG vertieft im nachfolgenden Pla-
nungs- und Zulassungsprozess zu behandeln. Auf der Ebene der regionalen Flächennut-
zungsplanung wird lediglich die Anfälligkeit bewertet, die sich aus der Darstellung der Art der 
Bodennutzung in den Grundzügen gemäß § 5 Abs.1 BauGB ergibt. Es besteht ein Risiko ins-
besondere für die menschliche Gesundheit durch Unfälle auf der vorbeiführenden Autobahn 
A45. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines solchen schweren Unfalles wird als ge-
ring eingeschätzt. Eine Blendwirkung für Fahrzeuglenkende auf der vorbeiführenden Auto-
bahn wird gemäß der Aussagen im Bebauungsplan ausgeschlossen. 

Flächenausgleich: 
Flächenneuinanspruchnahmen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind gemäß der von der 
Verbandskammer am 29.04.2015 beschlossenen und gemäß Beschlüssen vom 11.12.2019 
und 14.12.2022 ergänzten Richtlinie zum Flächenausgleich von dem Erfordernis des Flä-
chenausgleichs ausgenommen. 
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B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung 

Auf einer ca. 5,8 ha großen Fläche im Außenbereich des Ortsteiles Rüdigheim soll eine Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden. Die Regelungen des Energieeinspeisegesetzes 
(EEG) sehen vor, dass sich Flächen für Photovoltaik- Freiflächenanlagen im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 BauGB befinden müssen. Die Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Neuberg hat den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Photo-
voltaik-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl“ und der dafür erforderlichen Änderung des 
RPS/RegFNP 2010 im September 2022 gefasst. 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist es, einen Beitrag zur Förderung regenerativer 
Energien und damit auch zum Klimaschutz zu leisten.  
Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen. 

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne 

Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.  

Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. Die 
Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 (Um-
weltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert.  
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen. 

Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren). 

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
(§ 1 BBodSchG) 

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG) 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
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dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere 
öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. (§ 50 BImSchG)

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. (§ 1 KSG) 

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz 

Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG) 

BWaldG - Bundeswaldgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die 
Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der 
Bevölkerung zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. (§ 1 BWaldG) 

HDSchG - Hessisches Denkmalschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetztes ist es, durch Denkmalschutz und Denkmalpflege die Kulturdenkmäler 
als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu 
erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung 
und den Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft einbezogen werden. (§ 1 
HDSchG) 

HWaldG - Hessisches Waldgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, im Rahmen einer nachhaltigen und multifunktionalen 
Forstwirtschaft den Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen, als 
Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen sowie wegen seiner Wirkungen für den 
Klimaschutz zu schützen, zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und vor schädlichen 
Einwirkungen zu bewahren. Sowie eine nachhaltige und ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
des Waldes zu gewährleisten, die Forstwirtschaft zu fördern und einen Ausgleich zwischen 
den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
herbeizuführen. (§ 1 HWaldG) 

WHG - Wasserhaushaltsgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG) 
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BauGB - Baugesetzbuch 

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB) 

Landschaftsplan

Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen. 

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes ange-
messen steuern (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zur Drucksache 
Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der Verbandskammer vom 11.12.2019 
zur Drucksache Nr. IV-2019-70 und durch Beschluss Nr. V-76 der Verbandskammer vom 
14.12.2022 zur Drucksache Nr. V-2022-68). 

B 2. Umweltauswirkungen 

B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Das Plangebiet wird derzeit fast vollständig landwirtschaftlich genutzt (Ackerland). Entlang 
der Autobahn erstreckt sich ein Grünstreifen (Gehölze, Baumbestand). 

Von der Änderung ist folgendes Schutzgebiet betroffen: 
Zone III des Trinkwasserschutzgebietes Brunnen Marköbel der Kreiswerke Main-Kinzig-
GmbH, Verordnung vom 28.05.1986 

Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant: 

Boden und Fläche 
 Vorhandensein von Altflächen, Altablagerungen, Kampfmitteln oder Altbergbau nicht 

bekannt 
 unversiegelte naturnahe Fläche, landwirtschaftlich genutzt (Versiegelungsgrad <10 

%) 
 Bodenarten Parabraunerde aus Löss sowie Kolluvisol, im tieferen Untergrund ver-

gleyt, aus Kolluvialschluff aus Löss 
 Bewertung der Bodenfunktionen BFD5L: sehr hoch (Standorttypisierung 3 mittel, Er-

tragspotenzial 5 sehr hoch, Feldkapazität 4 hoch, Nitratrückhaltevermögen 4 hoch) 
 Böden mit hoher bis sehr hoher Ertragssicherheit und Grundwasserschutzfunktion 
 hohe bis sehr hohe Erosionsgefährdung 
 Hangrutschungsgefährdung mittel bis hoch (Lößlehmreicher Solifluktionsschutt und 

Lehmverwitterung über tertiärem Basalt bzw. tertiärer Ton und Schluff, Hangneigung 
5° - <15°) in einem ca. 50 m breiten von Nord nach Südost verlaufenden Streifen von 
insgesamt ca. 2,3 ha 

 Vorhandensein von Kolluvien, Abschwemmmassen (Bodenkarte) 
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 Ackerzahl überwiegend 65 bis 75, in kleinem Teilbereich 45-50 

Wasser 
 Schutzzone III des Trinkwasser-Schutzgebietes der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, 

Brunnen Marköbel 
 Gebiete mit hoher Grundwasserneubildung über Grundwasserleitern (200 - < 275 

mm/a) 
 Gebiete mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers (Porenleiter 

unter Auen-oder Hochflutlehm, Kluftleiter) 
 keine Oberflächengewässer vorhanden 

Luft und Klima 
 kleinräumige Bedeutung für die Kaltluftentstehung 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 Aktuelle faunistische Untersuchungen liegen für das Plangebiet nicht vor. 
 Nach der in unserem Haus erstellten Potenzialanalyse anhand der Lebensraumaus-

stattung (reinen Ackernutzung und randlichen Gehölzen) können Vorkommen von Of-
fenland-Vogelarten sowie Hecken- und Gebüschbrütern nicht ausgeschlossen wer-
den. Ggfs. dient das Plangebiet als Jagdrevier für Fledermäuse aus dem angrenzen-
den Wald. 

 Vorkommen folgender besonders geschützter / streng geschützter Arten: Hirschkäfer 
im angrenzenden Wald - für das Plangebiet nicht relevant 

 Die Planfläche liegt nicht im Verbreitungsgebiet des Feldhamsters in Hessen. 

Landschaft 
 Lage im Landschaftsraum Ronneburger Hügelland und Kinzigauen 
 geringer Erholungswert durch unmittelbare Nähe zur Autobahn 
 keine überregionalen Radwege, Fahrrad-Themenrouten o.ä. betroffen 

Mensch und seine Gesundheit 
 Belastung durch Straßenverkehrslärm 
 Explosions-, Brand- und Vergiftungsrisiko bei Unfällen auf der angrenzenden Trasse 

der Autobahn A45  (dies gilt ebenso für die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere/Pflan-
zen und biologische Vielfalt).

Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Bodendenkmal Vorgeschichtliche Siedlung ragt in das Plangebiet am nördlichen 

Rand hinein 
 weitere Bodendenkmäler (Hügelgrab/Hügelgräber, Vorgeschichtliche Siedlung, Alt-

mittelsteinzeitliche Fundstelle) liegen unmittelbar nordwestlich des Plangebietes 

B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Auswirkungen der bisherigen Planung 

Durch die bisherige Planung sind nur geringfügige neue Auswirkungen zu erwarten. Die ge-
plante Nutzung (Wald, Zuwachs) geht ebenso wie die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung 
nicht mit einer Versiegelung des Plangebietes einher. 
Durch die Vegetationsänderung zu Wald werden die natürlichen Bodenfunktionen nicht be-
einträchtigt. Es ist mit einer Veränderung des Kleinklimas, einer Veränderung bzw. einem 
Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen sowie einer sichtbaren Veränderung des 
Landschaftsbildes zu rechnen. 
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Durch Anlage neuer Waldflächen auf bisher ackerbaulich genutzten Flächen können diese 
hinsichtlich ihrer Funktion für Bodenschutz, Erosionsschutz, Grundwasserneubildung und 
Grundwasserschutz sowie Landschaftsbild und Erholung aufgewertet werden. Es wird sich 
ein anderes Artenspektrum gegenüber den bisher vorkommenden Arten der offenen Feldflur 
einstellen. 

Auswirkungen der Planänderung 

Durch die Planänderung sind durch kleinräumige Versiegelung und Überbauung im Rahmen 
der Flächeninanspruchnahme für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage folgende Auswirkun-
gen zu erwarten: 
- dauerhafter Verlust bzw. Beeinträchtigung des natürlichen Bodens und seiner natürlichen 
Bodenfunktionen (Lebensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filter und Kühlfunktion, natür-
liche Ertragsfunktion) durch Versiegelung, Verdichtung, Vegetationsänderung in kleinen Teil-
bereichen 
- Verbrauch von bisher unversiegelten landwirtschaftlich genutzten Flächen durch Versiege-
lung und Überbauung in kleinen Teilbereichen 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, BImSchG, 
BNatSchG, BauGB dar. 
. 
- Eine Gefährdung des Grundwassers ist auf Grund der künftigen Nutzung mit Solarmodulen 
weitgehend auszuschließen. 
- Eine Gefährdung des Wasserschutzgebietes ist bei Einhaltung der Ge- und Verbote der 
Schutzgebietsverordnung auszuschließen. 
Diese Auswirkungen stellen einen möglichen Konflikt mit den Zielen des WHG und BauGB 
dar. 

- geringfügige Veränderungen des Kleinklimas, die für die Frischluftversorgung von Neuberg 
oder Langenselbold nicht relevant sind 
Diese Auswirkungen stellen einen möglichen Konflikt mit den Zielen des BImSchG, KSG, 
BNatSchG und BauGB dar. 

- Verlust von Teil-Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für 
andere Arten. 
- Sollten auf der nachfolgenden Planungsebene vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen not-
wendig werden, ist derzeit davon auszugehen, dass diese im Plangebiet selbst oder in an-
grenzenden Bereichen realisiert werden können. 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BNatSchG und BauGB dar. 

- Das bestehende Rad- und Fußwegenetz bleibt für die Naherholung erhalten. 
- Das Landschaftsbild erfährt eine Veränderung durch die Aufstellung der Solarmodule sowie 
die vorgesehene Eingrünung und Anlage von Blühstreifen  
Diese Auswirkungen stellen einen möglichen Konflikt mit den Zielen des BImSchG, 
BNatSchG und BauGB dar. 

- mögliche Beeinträchtigung eines Bodendenkmals durch Fundamente der Solarmodule 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des HAltlBodSchG und BauGB dar. 

Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Abfälle (u.a. Erdaushub, sonstige Baustellenabfälle) und Abwasser anfallen sowie Emissio-
nen wie z.B. Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht entstehen. Art und Menge und der 
ordnungsgemäße Umgang mit anfallenden Stoffen sowie der Umfang der aus möglichen 
Emissionen resultierenden Belästigungen kann in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 
detailliert beschrieben und quantifiziert werden. Sie sind im Rahmen der verbindlichen 
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Bauleitplanung zu ermitteln. Aussagefähige Regelungen und mögliche Vermeidungsmaß-
nahmen, ggfs. auch zur Betriebsphase des Vorhabens, sind auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung zu treffen. 
Für das Plangebiet sind gemäß dem heutigen Kenntnisstand auf Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung keine kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben im Umfeld erkennbar. 
Aussagen zu den Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Klima, deren Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels wie z.B. höhere Anzahl von heißen Sommertagen, 
Zunahme von Starkregenereignissen, heftigen Stürmen sowie zu den eingesetzten Techni-
ken und Stoffen können auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nur sehr allgemein ge-
troffen werden. Genauere Angaben sind erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
möglich. Da es sich bei der Planung um eine Freiflächen-Photovoltaikanlage handelt, ist da-
von auszugehen, dass das Vorhaben zum Schutz des Klimas beiträgt. 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Durch die Planung sind folgende Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten:  
kleinräumige Eingriffe in den Boden, Veränderung bzw. Verlust der Lebensräume von Offen-
landarten, Entstehung neuer Lebensräume durch Anlage von Blühstreifen, Gehölzen und ex-
tensivem Grünland, Veränderung des Landschaftsbildes. 
Da noch keine detaillierte Planung vorliegt, können konkrete Aussagen zur naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung sowie der Kompensation der Bodenfunktionen erst im weiteren Ver-
fahren ergänzt werden. 
Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen Funkti-
onen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kompensieren. Der 
Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmensetzung treffen - z.B. 
über die Darstellung der „Ökologisch bedeutsamen Flächennutzung“. Die konkrete Planung 
und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen selbst ist im Zuge der Bauleitplanung 
bzw. der Fachplanung zu leisten. Dafür geeignet sind insbesondere Böden mit geringem 
Funktionserfüllungsgrad, wobei zwischen Eingriff und Ausgleich kein räumlicher Zusammen-
hang bestehen muss (s. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (2011): "Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksich-
tigung von Bodenbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hes-
sen" bzw. Hessische Landesanstalt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (2019): Arbeits-
hilfe "Kompensation des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB"). 

FFH-Verträglichkeit 

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen.  In den maßgebli-
chen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Die Natura 2000-Gebiete bilden das europäische Schutzgebietsnetz 
und umfassen die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und Vogel-
schutzrichtlinie gemeldeten Gebiete. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde 
festgelegt, dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-Ge-
biete einer FFH-Vorprüfung (Prognose) zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis auf 
Sport) in einem 200 m-Radius. Die Prüfung ergab keine derart betroffenen Flächen innerhalb 
dieser Abstandsbereiche. 

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen getroffen, die den o.g. 
Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen: 
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 Orientierung an den "Kriterien für naturverträgliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen", 
basierend auf einer  Vereinbarung zwischen der Unternehmensvereinigung Solarwirt-
schaft e.V. und Naturschutzbund Deutschland (Januar 2010, Berlin) 

 Minimierung der Neuversiegelung 
 Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass im Rahmen von Baumaßnahmen, ins-

besondere bei Ausschachtungsarbeiten, bislang unbekannte Altablagerungen, Bo-
denkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen angeschnitten werden. Dabei 
kann es sich u. U. um ausgasende, gesundheitsgefährdende Stoffe handeln. Um Ge-
fährdungen zu vermeiden, sind bei neu entdeckten Bodenverunreinigungen unver-
züglich die zuständigen Behörden zu benachrichtigen und die weitere Vorgehens-
weise abzustimmen. 

 Sollte im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden 
werden, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und / oder nicht benötigter Bo-
denflächen während der Bauphase 

 Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen 
 Fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte Lagerung von Ober- und Un-

terboden, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, Wiedereinbau) 
 Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den Bau-

ausführungen 
 Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren empfindlicher Böden 
 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-

gelter Böden 
 Die Ge- und Verbote der Schutzverordnung des Trinkwasserschutzgebietes sind im 

Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen, so dass keine Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind. 

 Versickerung von Niederschlagswasser  
 extensive Grünlandnutzung in den nicht überbauten Flächen sowie Anlage von Blüh-

streifen 
 niedrige Gehölzpflanzungen zur Eingrünung 
 Einzäunung mit ausreichend Abstand zum Boden, so dass Kleintiere das Gebiet 

durchwandern können 
 Einhaltung eines ausreichenden Abstandes zum nördlich angrenzenden Wald, um 

künftige Konflikte und mögliche Schäden durch herunterfallende Äste und umstür-
zende Bäume zu vermeiden 

 Verwendung blendfreier Solarmodule 
 Um sicherzustellen, dass keine Bodendenkmäler beeinträchtigt und/oder zerstört 

werden, wurde ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen 
dass bei Erdarbeiten ggf. auftretende Bodenfunde unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
melden und Funde und Fundstellen in unverändertem Zustand zu erhalten und in ge-
eigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen sind. 

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Rahmen der Standortsuche wurden andere mögliche Flächen im Umfeld geprüft. Der 
Standort der ehemaligen Deponie des Main-Kinzig-Kreises westlich der Autobahn ist bereits 
mit einer Photovoltaik-Freiflächenanlage belegt. Bei vergleichbarer Eignung und aufgrund 
der Verfügbarkeit wurde die nun überplante Fläche als Standort ausgewählt.  
Die mögliche Ausbeute an solarer Strahlungsenergie beträgt lt. Hessischem Solarkataster 
zwischen ca. 900 und 1050 kWh/m2 pro Jahr. 
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B 3. Zusätzliche Angaben 

B 3.1 Prüfverfahren 

Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB. 

Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können.  
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Umwelt-
prüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-argumenta-
tive Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden. 

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können.  
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen. 

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten: 

Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen 

 zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfällig-

keit gegenüber den Folgen des Klimawandels,  
 zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 
 zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen. 
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Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden. 

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen.  
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in Ka-
pitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein. 

B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind geringfügige Auswirkun-
gen für Boden und Fläche (Flächenverlust), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebens-
raumveränderung), Klima und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Verände-
rung des Landschaftsbildes) zu erwarten. 
Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenkönnen die Auswirkungen minimiert be-
ziehungsweise kompensiert werden, so dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zu-
rückbleiben. 
Die Freiflächen-Photovoltaikanlage leistet nach Fertigstellung durch die Nutzung regenerati-
ver Energie einen Beitrag zum Klimaschutz . 

B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen 

 Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen 1-5 und 7 verwendet. 
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Verzeichnis der verwendeten Quellen 

[1] Datenblatt der Strategischen Umweltprüfung des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain 

abgerufen am 25.11.2022 

[2] Luftbild 

Stand 2021 

[3] Bodenviewer des Landes Hessen 

[4] Energieland Hessen 

Solarkataster 

[5] Gemeinde Neuberg, Ortsteil Rüdigheim, „Photovoltaik-Freiflächenanlage Auf der 
Döngeshohl“ 

Bebauungsplan Vorentwurf mit Begründung und Umweltbericht 

Büro Dr. Thomas, Bad Vilbel 

Stand September 2022 

[6] Landschaftsplan der Gemeinde Neuberg 

Planungsgruppe Zimmer Egel GbR 

Stand Juni 2001 

[7] Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Bebauungsplanentwurf 
„Photovoltaik-Freiflächenanlage Auf der Döngeshohl“ vom 06.01.2023 




